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Öffentliche Bekanntmachung 
BEZIRKSREGIERUNG KÖLN 

D eze rna t  33  –  Länd l i che  En tw ic k lung ,  B odenordnung  –  

Dienstgebäude 
Robert-Schuman-Str. 51       Tel.: 0221/147-2033 
52066 Aachen  Fax: 0221/147-4181 
 

 
Flurbereinigung Selfkant   Aachen, 10.07.2014 
Az.:  33.43 –  14 06 1 –  

2. Ergänzungsanordnung zur 
vorläufigen Besitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen 

Im Flurbereinigungsverfahren Selfkant, Kreis Heinsberg, regeln die vorläufige Besitzeinweisung vom 
05.07.2011 mit den Überleitungsbestimmungen sowie die Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzein-
weisung vom 28.05.2013 den Übergang von Besitz und Nutzung von den Einlageflächen auf die damals 
geplanten Abfindungsflächen. 
Zwischenzeitlich wurden Änderungen der geplanten Abfindungen erforderlich. Die neue Planung der Abfin-
dungen ist nun erarbeitet. 

In der Flurbereinigung Selfkant wird hiermit die 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
für sämtliche Änderungen der Abfindungen gegenüber denjenigen aus dem Jahr 2013 angeordnet [§ 65 des 
Flurbereinigungsgesetzes – FlurbG – in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 
546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794)]. 

1. Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wurde, gehen der Besitz, die Verwaltung und die Nut-
zung der geänderten neuen Grundstücke mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 05.07.2011 
bestimmten Zeitpunkten auf die neuen Empfänger mit der Maßgabe über, dass an die Stelle des 
Jahres 2011 das Jahr 2014 und an die Stelle des Jahres 2012 das Jahr 2015 tritt. Die bisherigen 
Besitz-, Verwaltungs- und Nutzungsrechte an den alten Grundstücken erlöschen zu den gleichen 
Zeitpunkten. Die Aberntung und Räumung der bisherigen Grundstücke muss zu diesem Zeitpunkt 
beendet sein. Die sonstigen Rechtsverhältnisse, insbesondere die Eigentumsrechte, bleiben unver-
ändert. 

2. Die 2. Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung mit Gründen und die erlassenen 
Überleitungsbestimmungen liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten einen Monat lang während 
der Dienststunden aus bei 
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 a) der Gemeindeverwaltung Selfkant, Am Rathaus 13, 52538 Selfkant 

(Zimmer 33 während der Dienststunden), 

 b) der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 - Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -, Dienst-
gebäude Aachen, Robert-Schuman-Straße 51, 52066 Aachen 
(Zimmer 2092 während der Dienststunden). 

 Die Monatsfrist beginnt mit dem ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung der 2. Ergänzungs-
anordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung. 

3. Innerhalb von drei Monaten, vom ersten Tage der öffentlichen Bekanntmachung dieses Verwal-
tungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern folgende 
Festsetzungen bei der Bezirksregierung Köln -Dezernat 33- beantragt werden: 

 a) angemessene Verzinsung einer evtl. vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichszahlung 
durch den Nießbraucher (§ 69 S. 2 FlurbG), 

 b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge eines 
eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG), 

 c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirtschaftung des 
neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).  

 
Die Anträge zu 3a) und 3b) können von den beiden Vertragspartnern, der Antrag zu 3c) kann nur 
vom Pächter gestellt werden (§ 71 FlurbG). 

4. Die Grenzen der von den Änderungen betroffenen neuen Grundstücke sind in die Örtlickkeit übertra-
gen und durch dauerhafte Grenzzeichen abgemarkt worden. Die neue Feldeinteilung wurde den be-
troffenen Beteiligten in der Zeit vom 8.07.2014 bis zum 09.07.2014 erläutert und auf Antrag in der 
Örtlichkeit angezeigt. Es wird darauf hingewiesen, dass verlorengehende Grenzzeichen nicht wie-
derhergestellt werden. 

 

Gründe 
 

Der Erlass dieser 2. Ergänzungsanordnung zur 
vorläufigen Besitzeinweisung ist gemäß § 65 
FlurbG zulässig und gerechtfertigt, um die tat-
sächliche Überleitung in den neuen Zustand 
durchzuführen. 

Aufgrund von Anträgen einzelner Beteiligter und 
zur Verwertung von Masseland sind Anpassungen 
der beabsichtigten Zuteilungen notwendig gewor-
den. 

Dies dient dem Interesse von Beteiligten und dem 
öffentlichen Interesse. Um eine ordnungsgemäße 
Weiterbewirtschaftung der von den Änderungen 
betroffenen Grundstücke zu gewährleisten, ent-
spricht es dem pflichtgemäßen Ermessen der 
Flurbereinigungsbehörde, die betroffenen Beteilig-
ten bereits vor Unanfechtbarkeit des Flurbereini-
gungsplanes in den Besitz der neuen geänderten 
Grundstücke einzuweisen. 

Die Voraussetzungen für den Erlass dieser 2. 
Ergänzungsanordnung zur vorläufigen Besitzein-
weisung liegen vor, da die Grenzen der geänder-
ten neuen Grundstücke in die Örtlichkeit übertra-
gen worden sind, endgültige Nachweise für Flä-
che und Wert vorliegen und das Verhältnis der 
Abfindung zu dem von jedem Beteiligten Einge-
brachten feststeht. 

Die Zulässigkeit des Erlasses der Überleitungsbe-
stimmungen folgt aus den §§ 65 Abs. 2 und 62 
Abs. 2 FlurbG. Der Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft der Flurbereinigung Selfkant ist zu den 
Überleitungsbestimmungen gehört worden. Die in 
Ziffer 3 aufgeführten Anträge entsprechen den 
§§ 69 - 71 FlurbG. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb 
eines Monats nach seiner öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln 
-Dezernat 33- 
50606 Köln 

 

oder zur Niederschrift bei der 

 

Bezirksregierung Köln 
-Dezernat 33- 

Robert-Schuman-Straße 51 
52066 Aachen 

 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen.  
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Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische 
Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgeset-
zes vom 16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der je-
weils geltenden Fassung verfügen, können Sie 
den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. 
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-
Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Punkt 
Virtuelle Poststelle. 

 

Hinweise: 

 Bei der Verwendung der elektronischen 
Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten. Die be-
sonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt.  

 Falls die Frist durch einen von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden. 
 
 

Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 

Gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. I 
S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 10.10.2013 (BGBl. I S. 3786), wird die 
sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwal-
tungsaktes angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt keine 
aufschiebende Wirkung haben. 
 
 

Gründe 
 

Es liegen auch die Voraussetzungen für die An-
ordnung der sofortigen Vollziehung der 2. Ergän-
zungsanordnung zur vorläufigen Besitzeinweisung 
gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 VwGO vor. 
Nach dieser Vorschrift kann die sofortige Vollzie-
hung angeordnet werden, wenn sie im öffentli-
chen Interesse oder im überwiegenden Interesse 
von Beteiligten liegt.  
Die bereits oben dargelegten Gründe einer vorläu-
figen Besitzregelung rechtfertigen zugleich den 
Sofortvollzug. Insbesondere liegt es im öffentli-
chen Interesse, dass eine zügige und ordnungs-
gemäße Abwicklung des Flurbereinigungsverfah-
rens erreicht und die Bewirtschaftung der land-
wirtschaftlichen Flächen sichergestellt wird.  
Der tatsächliche Besitzübergang lässt sich durch 
die ineinandergreifenden Besitzregelungen des 
Flurbereinigungsplanes nur gleichzeitig für alle 

Beteiligten des Verfahrens gemeinsam durchfüh-
ren. Jede Verzögerung des Besitzübergangs wür-
de einen Zeitverlust von mindestens einem Jahr 
bedeuten, da der Besitzübergang wirtschaftlich 
sinnvoll nur nach Aberntung stattfinden kann. Die-
se allgemeinen Vollzugsinteressen überwiegen 
das Interesse von Widerspruchsführern an der 
aufschiebenden Wirkung der von ihnen möglich-
erweise eingelegten Rechtsbehelfe. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Absatz 5 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) beantragt werden bei dem 

Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen 

- 9a Senat (Flurbereinigungsgericht) - 
Aegidiikirchplatz 5 

48143 Münster. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschie-
benden Wirkung kann auch in elektronischer 
Form nach Maßgabe der Verordnung über den 
elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwal-
tungsgerichten und Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) vom 
07.11.2012 (GV. NRW. S. 548) in der jeweils gel-
tenden Fassung eingereicht werden. Das elektro-
nische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des 
Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBl. I 
S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verse-
hen sein und an die elektronische Poststelle des 
Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. 
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-
Seite www.ovg.nrw.de unter dem Punkt Virtuelle 
Poststelle. 
 

Hinweis: 

 Bei der Verwendung der elektronischen 
Form sind besondere technische Rah-
menbedingungen zu beachten. Die be-
sonderen technischen Voraussetzungen 
sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

 
                   Im Auftrag 

(LS) gez. 

 Rombey 
 Oberregierungsvermessungsrätin

 
 
 
 
 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es wird bei der Gemeindeverwaltung (Rathaus), den Banken und Sparkassen sowie den Poststellen im 
Gemeindegebiet zur kostenlosen Mitnahme ausgelegt. Das Amtsblatt kann im Abonnement oder als Einzelstück gegen Erstattung der jeweili-
gen Portogebühren bei der Gemeindeverwaltung Waldfeucht bezogen werden. 
Herausgeber: Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht, 52525 Waldfeucht - Rathaus - 
Herstellung: Eigendruck 
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